
Cerium-Polierpulver

EG-Sicherheitsdatenblatt

Materialnummer: BOKF15001Druckdatum: 06.06.2011 Seite 1 von 3

BOHLE AG

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Cerium-Polierpulver

Produktidentifikator

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Poliermittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

BOHLE AGFirmenname:

Dieselstr. 10Straße:

D-42781 HaanOrt:

Telefon: 02129 5568-0 Telefax:02129 5568 282

E-Mail: info@bohle.de

chemische EntwicklungAuskunftgebender Bereich:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Kennzeichnungselemente

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Weitere Angaben

Keine gefährliche Substanz oder Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung bzw. der 

EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EC.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

An die frische Luft gehen.

Nach Einatmen

Mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Hautkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel

Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

Geeignete Löschmittel

Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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Staubbildung vermeiden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen

Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. Zum Aufnehmen zugelassenen Industriestaubsauger 

verwenden.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Auf gute Belüftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Plätzen, an denen 

Staubentwicklung möglich ist, muss geachtet werden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. Berührung mit 

den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 

Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Staubschutzmasken empfohlen bei Staubkonzentration oberhalb 10 mg/m3.

Atemschutz

Schutzhandschuhe

Handschutz

Schutzbrille

Augenschutz

beige-rotbraun

PulverAggregatzustand:

Farbe:

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

kein(e,er)Geruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

Dichte (bei 20 °C): ca. 6 g/cm³

Wasserlöslichkeit: unlöslich

0%Lösemittelgehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Weitere Angaben
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prüfungen

LD50/oral/Ratte = >5000 mg/kg

Akute Toxizität

Längerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.

Reiz- und Ätzwirkung

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

 Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

Sonstige einschlägige Angaben

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 

Verantwortung zu beachten.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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